
AMTSBLATT
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Bennhausen, Bischheim, Bolanden, Dannenfels, Gauersheim, Ilbesheim, Jakobsweiler,

Stadt Kirchheimbolanden, Kriegsfeld, Marnheim, Mörfeld, Morschheim, Oberwiesen, Orbis, Rittersheim, Stetten

Amtliche Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

VG Kirchheimbolanden
Polizei Kirchheimbolanden 06352/9110
Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Krankentransport 06352/19222
Bereitschaftszentrale Rockenhausen
und Kirchheimbolanden 116117
Westpfalzklinikum Standort III Kirchheimbolanden 06352/4050
Westpfalzklinikum Standort IV Rockenhausen 06361/4550
Notdienstapotheken 0180/5258825 + PLZ

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst 112 zu alarmieren.

Schmerzpatienten können den zahnärztlichen Notdienst unter fol-
genden Service-Nr. erfragen:
Donnersbergkreis: 06305/7150414
Kreis Alzey-Worms: 06731/7362
Kreis Bad Kreuznach: 0180/5040308

Ökumenische Sozialstation
Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970

Tagespflege Am Mozartbrunnen 06352/7505620

Seniorenresidenz Kirchheimbolanden 06352/713200

Diakonissen Seniorenzentrum Wolfstift 06352/70320

Mobile Pflege Donnersberg 06351/124880

PROMEDICA Plus, Grünstadt-Bolanden 06352/78840060

Ambulanter Pflegedienst Nordpfalz
Pflege- und Betreuungsdienst Donnersberg GmbH 06361/994490

Ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost e.V.0 6351/989769

Alltagsbegleiter Kirchheimbolanden 06352/7190988

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-West,
Rockenhausen 06361/4590739
Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost,
Kirchheimbolanden 06352/7190619
Gemeindeschwester plus Eva Müller,
Donnersbergkreis 0162/3341419
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Beratungszentrum Kaiserslautern 0631/3110830
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 06352/7532570
Caritas-Zentrum Kaiserslautern,
Außenstelle Kirchheimbolanden 0631/361200
Sozial- und Lebensberatungsstelle des
Diakonischen 06352/7532570
Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V. 06352/67149
Diakonisches Werk Pfalz Schuldern- und
Insolvenzberatung 06352/7532570
Selbsthilfegruppe für Personen mit Alkoholproblemen 06364/1357
Frauenhaus Donnersberg 06352/4187
Opfertelefon Weißer Ring 116006
Weißer Ring Donnersbergkreis 06362/994288
Betreuungsverein Donnersberg e.V. 06361/3746
Gesprächskreis Depprissionen 06351/1465399

oder 06302/ 3020
Selbsthilfegruppe „Alltagsbewältigung“ 06357/509886
oder Selbsthilfegruppe „Sucht“ 06361/9947167
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkranken
Viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de 06381/920980
Evan./Kath. Telefonseelsorge 0800/1110111
Al-Anon Angehörige von Alkoholikern 0151/21275368

und 06357/7415
VdK Donnersberg, Beratungsstelle
Kirchheimbolanden 06352/7505610
VdK Donnersberg, Beratungsstelle Rockenhausen 06361/9941820

Verwaltungssitz Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden
Internet: www.kirchheimbolanden.de,
E-Mail-Adresse: vg@kirchheimbolanden.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Ruftaxi bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis/
DVG Donnersbergverkehrsgemeinschaft 06352 /710192
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH Betrieb Alzey 0671 /841200

Strom 0800/7977777
Gas – Pfalzgas 0800/1003448
Bei Störungen im Bereich Rockenhausen
Verbandsgemeinde Werke
Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden
zu den Dienstzeiten 06352/718019
Bereitschaftsdienst (außerhalb der regulären Dienstzeiten)

0171/ 6540510

Rettungsdienste

Ärzte

Zahnärzte

Pflegedienste

Beratungsdienste

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden 06352/40040

Störungsdienste

Notrufe und Dienste
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Auskunftserteilung bei Ehe- und Altersjubiläen
Liebe Mitbürger:innen,
ab dem 01.06.2022 veröffentlichen wir Ihre Ehe- und Altersju-
biläen in unserem Amtsblatt.
Aus diesem Anlass möchte die Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden heute über die Auswirkung einer Aus-
kunftssperre bei Ehe- und Altersjubiläen informieren.
Was die Ehe- und Altersjubiläen anbelangt, darf die Verbands-
gemeindeverwaltung als Meldebehörde nach § 50 Abs. 5 i. V.
m. § 50 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes Auskünfte über Ehe-
und Altersjubiläen von Einwohnern grundsätzlich erteilen. Die-
ser Auskunftserteilung haben jedoch viele Bürgerinnen und
Bürger widersprochen. Ihre persönlichen Daten sind deshalb

mit einer Auskunftssperre belegt, an diese ist die Meldebehör-
de aus Gründen des Datenschutzes zwingend gebunden.
Die Auskunftssperre hat deshalb zur Folge, dass Altersjubiläen
(runder Geburtstag) oder Ehejubiläen (Goldene Hochzeit usw.)
in keinem Fall an Interessierte weitergegeben werden. Weder
die Tageszeitung, noch der/die Ortsbürgermeister:in, Bürger-
meisterin, Landrat oder sonstige Organisationen erhalten
Nachricht von einem anstehenden Ehe- oder Altersjubiläum.
Auch ein persönliches Gratulieren durch die Bürgermeisterin
ist dann nicht möglich.
Auf diese Folgen der Auskunftssperre möchten wir ausdrück-
lich hinweisen. Die Auskunftssperre auf Einzelbereiche zu be-

schränken (z. B. Tageszeitung) ist leider nicht möglich. Wer
deshalb seine Auskunftssperre zurücknehmen möchte, kann
sich gerne an das Einwohnermeldeamt im Rathaus der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Zimmer 012,
Telefon 06352-4004-209 oder -210 wenden.
Die gleiche Stelle ist auch zuständig, wenn ein Betroffener
erstmals der Weitergabe seiner per¬sönlichen Daten wider-
sprechen und eine Auskunftssperre beantragen möchte. Die-
ses Widerspruchsrecht kann innerhalb von zwei Monaten vor
dem Jubiläum nicht mehr ausgeübt werden.
Ihre Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Die 9. Sitzung des Haupt- Finanz- und Personalausschusses
der Stadt Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 2019/2024 fin-
det am Mittwoch, 18. Mai 2022, 18:00 Uhr im Ratssaal des
Rathauses in Kirchheimbolanden statt.
Tagesordnung:
Nr. Tagesordnungspunkt

Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussempfehlung über eingereichte

Vorschläge nach § 97 Abs. 1 GemO zur Haushaltssatzung
und -plan für die Jahre 2022 und 2023

2. Beratung und Beschlussempfehlung über die
Haushaltssatzung mit -plan für die Jahre 2022 und 2023

3. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen;

§ 94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 1 Baluster
4. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,

Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen;
§ 94 Abs. 3 GemO; Spende für Heimatbrief

5. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen;
§ 94 Abs. 3 GemO; Patenschaft für 2 Baluster

6. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen;
§ 94 Abs. 3 GemO; Spende für Barocken Terrassengarten

7. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen;

§ 94 Abs. 3 GemO; Spende Bronzeplastik
8. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,

Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen;
§ 94 Abs. 3 GemO; Spende für Bronzeplastik

9. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen;
§ 94 Abs. 3 GemO; Spende Bronzeplastik

10. Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen;
§ 94 Abs. 3 GemO; Spende für Bronzeplastik

gez. Muchow, Stadtbürgermeister

Um dem Basisschutz Rechnung zu tragen, soll eine Schutz-
maske beim Betreten des Rathauses bis zum Erreichen des
Sitzplatzes getragen werden.

Bekanntmachung
Die 23.Sitzung desStadtrates derStadt Kirchheimbolanden in der
Wahlzeit 2019/2024 findet am Donnerstag, 19. Mai 2022, 19:00
Uhr im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt.
Tagesordnung:
Nr. Tagesordnungspunkt

Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Beratung und Beschlussfassung über eingereichte

Vorschläge nach § 97 Abs. 1 GemO zur Haushaltssatzung
und -plan für die Jahre 2022 und 2023

3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushalts-
satzung mit -plan für die Jahre 2022 und 2023

4. Erneuerbare Energien und Bauleitplanung; Errichtung einer
FreiflächensolaranlageinderGemarkungKirchheimbolanden -
Grundsatzbeschluss

5. Bebauungsplan „Erzbergerstraße“; Information und
Beratung über die Empfehlungen des Bauausschusses und
Beschluss zur Offenlage nach § 3 Abs.2 BauGB

6. Bebauungsplan „Solarpark Langwiese“; Aufstellungsbeschluss
7. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem Wingert“; Auf-

stellungsbeschluss und Auftragsvergabe Planungsleistungen

Nicht öffentlicher Teil
8. Grundstücksangelegenheit

gez. Dr. Muchow, Stadtbürgermeister

Um dem Basisschutz Rechnung zu tragen, soll eine Schutz-
maske beim Betreten des Rathauses bis zum Erreichen des
Sitzplatzes getragen werden.

Ende des amtlichen Teils

13. Mai 2022



Nachrichten
aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

EU-Weinbaukartei -
Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung
Die Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung zur EU-Wein-
baukartei 2022 ist spätestens bis zum 31. Mai 2022 abzuge-
ben.
Meldepflichtig sind alle Winzer, die
- mehr als 1 Ar Rebfläche bewirtschaften.
- Flächen zur ausschließlichen Erzeugung von Edelreisern

bzw. Flächen zu Versuchszwecken, deren Ertrag nicht in Verkehr
gebracht werden darf, bewirtschaften.
Allen Weinbautreibenden, von denen bereits Rebflächendaten
in der EU-Weinbaukartei geführt werden, wird im April ein Aus-
zug mit den derzeitigen Daten der EU-Weinbaukartei zuge-
stellt. Zu melden sind alle Rodungen und Pflanzungen, die seit
dem 1. Juni 2021 vorgenommen wurden sowie alle Korrektu-
ren, Bewirtschafterwechsel und Änderungen. Es muss grund-
sätzlich ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt
werden und die Genehmigung muss vor der Pflanzung vorlie-

gen (Ausnahme: vereinfachtes Verfahren).
Das ausgefüllte Formular ist bis zum 31. Mai 2022 bei der zu-
ständigen Stadt-, Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindeverwal-
tung oder direkt bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz abzugeben. Wir empfehlen die Online-Abgabe im Weinin-
formationsportal (https://wip.lwk-rlp.de).
Die EU-Weinbaukartei dient außerdem als Grundlage für die
Gesamt- hektarertragsregelung. Wegen den Rechtsfolgen bit-
ten wir Sie, auf richtiges und vollständiges Ausfüllen der Mel-
dungen sowie deren fristgerechte Abgabe zu achten.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Land-
wirtschafts-kammer unter www.lwk-rlp.de.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Dienststel-
le der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
55543 Bad Kreuznach

Bodennutzungshaupterhebung 2022
Ab Mai 2022 führt das Statistische Landesamt die Bodennut-
zungshaupterhebung 2022 durch. Sie ist gesetzlich angeord-
net und erfasst bei allen repräsentativ ausgewählten Betrie-
ben unter anderem Daten über die Bodennutzung wie:
- Anbau auf dem Ackerland
- Dauerkulturen und Dauergrünland
- Sonstige Flächen und selbstbewirtschaftete Gesamtfläche
- Erzeugung von Speisepilzen.
Auskunftspflicht besteht für die Inhaberinnen und Inhaber
oder Leitungen von Betrieben mit einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche von mindestens fünf Hektar. Zum Erhebungsbe-
reich gehören ferner Betriebe unter dieser Grenze, wenn ihre
Viehhaltung festgelegte Größenordnungen übersteigt oder sie
Sonderkulturen (z. B. Reben, Obst, Gemüse, Speisepilze) in
bestimmtem Umfang anbauen.
Liegt ein vollständig ausgefüllter Flächennachweis für das An-

tragsverfahren „Agrarförderung 2022“ bei der zuständigen
Kreisverwaltung vor, können die Angaben über die Nutzung
der Bodenflächen größtenteils übernommen werden. Ledig-
lich Angaben für Gemüse und Erdbeeren sowie Gartenbausä-
mereien und Jungpflanzenerzeugung zum Verkauf unter hohen
begehbaren Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäu-
ser als auch im Freiland müssen noch zusätzlich nachgewie-
sen werden. Grundvoraussetzung für die Datenübernahme ist
die Angabe der jeweiligen Unternehmensnummer/n.
Wir machen darauf aufmerksam, dass ordnungswidrig han-
delt, wer die Auskünfte vorsätzlich oder fahrlässig nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt.
Die Angaben unterliegen der Geheimhaltung. Eine Verwen-
dung zu steuerlichen Zwecken ist gesetzlich ausgeschlossen.

Ihr Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Zweiter Bauabschnitt des Neubaugebiets „Im
Schlüssel“ - Vergabe der einzelnen Bauplätze
Die kleine Residenz wächst! Auf der Haide wurde der zweite
Bauabschnitt des Neubaugebiets „Im Schlüssel“ erschlossen.
Die hierbei entstandenen Bauplätze, 32 an der Zahl, warten
auf ihre neuen Eigentümer, die das Bau- /und künftige Wohn-
gebiet mit Leben füllen.
Nähere Informationen zum Vergabeverfahren und zu den ein-
zelnen Bauplätzen finden Sie auf unserer Internetseite
(https://www.kirchheimbolanden.de/de/stadt-kirchheimbo-
landen-leben-und-wohnen-baugebiete.html). Über die nach-
stehenden QR-Codes kann gleichfalls die Internetseite („Scan
ME“) und die Lage des Baugebiets aufgerufen werden. Alterna-
tiv steht Ihnen die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheim-
bolanden (Tel.: 06352/4004-0, grundstuecksverwal-
tung@kirchheimbolanden.de) gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Mit freundlichen Grüßen, Ihr
Dr. Marc Muchow, Stadtbürgermeister

„Vom 24. April bis zu 12. Juni ist die Wanderausstellung „Die
Weimarer Republik“ im Museum im Stadtpalais zu sehen.“
„Die Weimarer Republik hat – auch wenn oft mehr ihr Scheitern
im Mittelpunkt steht – einen großen Beitrag für das Demokra-
tieverständnis in Deutschland geleistet. Die 14 Jahre der ers-

ten deutschen Demokratie faszinieren bis heute durch ihre be-
wegte Geschichte, ihre demokratischen Errungenschaften
prägen unser Land bis in die Gegenwart. Wir freuen uns daher
die Wanderausstellung im Museum im Stadtpalais zeigen zu
können.“

KiMus im Mai: Wir betrachten ein Mu-
seumsexponat aus nächster Nähe!
Für Dienstag, 17. Mai 2022, 16:00 bis
17:30 Uhr, lädt das Museum im Stadt-
palais, Amtsstraße 14, die Kinder aus
Kirchheimbolanden und Umgebung im
Alter von sechs bis zwölf Jahren zum
Projektnachmittag „Wir betrachten ein
Museums-exponat aus nächster Nä-
he!“ ein. Unter Einhaltung der Ab-

standsregeln öffnen wir im Museum nur für Euch eine Vitrine
und zeigen Euch einen Gegenstand, den Menschen vor langer
Zeit hergestellt und benutzt haben. Ihr dürft gespannt sein auf
das, was Euch im Museum erwartet! Wie immer wird auch ein
zum Thema passender Kreativ-Workshop angeboten. Wir bitten
um das Mitbringen einer Mund-Nasen-Maske und frühzeitige
Anmeldung, da vielleicht nur eine beschränkte Teilnehmerzahl
zugelassen werden kann. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf
1.00 € für das Material. Wer teilnehmen möchte, melde sich bit-
te unter paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de an.

Bischheim
Ortsbürgermeister Michael Brack, mail@gemeinde-bischheim.de

Jagdgenossenschaft Bischheim
Gemäß § 5 Abs. 6 der Jagdgenossenschaftssatzung Bischheim
wird hiermit bekannt gemacht, dass die Niederschrift über die
Genossenschaftsversammlung vom 10.03.2022 in der Zeit
von 13. Mai 2022 bis einschl. 27. Mai 2022 bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, Zim-

mer 216 während der Dienststunden, zur Einsichtnahme offen
liegt.

Bischheim, 03.05.2022
gez. Brack, Jagdvorsteher

Bolanden
Ortsbürgermeister Armin Juchem, mail@gemeinde-bolanden.de

Kartoffelfeld der Kita Weierhof

Am 2. Mai haben wir die Kartoffeln mit Keimen in die Erde ge-
legt. Immer zwei „Gummistiefelfußlängen“ auseinander und
viel Erde darauf, wie ein kleiner Hügel. Sechs lange Reihen mit
Kartoffeln wurden von uns gepflanzt. Hilfe haben wir von Me-
lanie und Markus (Betreiber Gerbachhof) bekommen. Wir wa-

ren alle ganz fleißig. Auf dem Foto „Bepflanzungsplan“ von
unserem Kita -Feld könnt ihr sehen, dass wir noch Zwiebeln,
Kürbis und viele Blumen säen und pflanzen werden. Schon
jetzt freuen wir uns auf die Ernte. Bericht: Josephine und Klea,
6 Jahre

Stellenausschreibung
Die Stadt Kirchheimbolanden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die
Kindertagesstätte „Ritten“ mehrere

staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) oder
sonstige pädagogische Fachkräfte im Sinne der Fachkräftevereinbarung

Es handelt sich um unbefristete Voll- und Teilzeitstellen.
Die individuelle Wochenarbeitszeit ist verhandelbar.

Das Entgelt richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Wenn Sie an einer Stelle interessiert sind, richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnis-
se und wenn möglich Lichtbild) bis spätestens 23.05.2022 per E-Mail an personal@kirchheimbolanden.de
Für Fragen stehen wir gerne unter Telefon: 06352/4004-111 oder E-Mail zur Verfügung.

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Oberwiesen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für ihre eingruppige
Kindertagesstätte einen staatlich anerkannten

Erzieher (m/w/d).
Die unbefristete Stelle hat einen Umfang von 20,25 Wochenarbeitsstunden.
Das Entgelt richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Wenn sie an der Stelle interessiert sind, richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse
und wenn möglich Lichtbild) bis spätestens 16.05.2022 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292
Kirchheimbolanden. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter Telefon: 06352/4004-111
E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de.
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer Form ausschließlich im PDF-Format ohne aktive Inhalte
(Makros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumente in eine PDF-Datei zusammen. An-
lagen zur Bewerbung können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von einem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter)
herunterladen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen Verarbei-
tung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsun-
terlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bit-
ten daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen

Sachbearbeiter (m/w/d)

mit der Funktion der stellvertretenden Abteilungsleitung für die Ordnungs- und Schulverwaltung. Es handelt sich um
eine unbefristete Vollzeitstelle, deren Schwerpunkte in den Bereichen
Schulen/Kindertagesstätten
Kultur/Freizeit/Sport
Feuerwehr
Zusammenarbeit mit Behörden und sonstigen Einrichtungen
Präventionsarbeit
Vertretung der Interessen der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden
Vorstellung, Erläuterung und Darlegung von Vorgängen in politischen Gremien
Abwesenheitsvertretung der Abteilungsleitung
Fachliche Verantwortlichkeit hinsichtlich der Entscheidungen der ca.22 internen und ca. 34 externen Mitarbeitenden der
Ordnungs- und Schulabteilung
liegen und somit eine interessante Tätigkeit mit starker Außenwirkung und Verantwortung darstellt.
Voraussetzung für die Bewerbung ist eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachwirt (m/w/d) (Angestellten-
prüfung II) oder Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH) / Bachelor of Arts (Laufbahnprüfung für das dritte Einstiegsamt in
der Fachrichtung Verwaltung und Finanzen). Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 10 TVöD oder in Besoldungs-
gruppe A 11 LBesG.
Für die Besetzung der Stelle erwarten wir einschlägige Berufserfahrung mit Fach- und Rechtskompetenz, Führungs- und
Vorbildkompetenz, gute kommunikative Fähigkeiten, hohe Eigenmotivation und Zuverlässigkeit, sowie die Fähigkeit zur
Mitarbeitermotivation, ebenso erwarten wir selbstständiges und strukturiertes Arbeiten zusätzlich zur Fähigkeit der gu-
ten Teamarbeit, Organisationstalent, einen kooperativen und bürgernahen Arbeitsstil, Eigeninitiative, Verantwortungs-
bewusstsein, Entscheidungsfähigkeit, Freude am Umgang mit Menschen, hohe Belastbarkeit, Flexibilität, Verhand-
lungs- und Überzeugungsgeschick, Kulturelles Interesse, Einsatzbereitschaft am Wochenende und gute EDV-Kenntnis-
se.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse und, wenn möglich Lichtbild) richten Sie bitte bis
spätestens 16.05.2022 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden. Für Fragen ste-
hen wir gerne zur Verfügung unter Tel. 06352-4004112, E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunter-
lagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten
daher, lediglich Kopien der Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Oberwiesen
Ortsbürgermeisterin Heike Renz, mail@gemeinde-oberwiesen.de
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